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(54) Sicherungsvorrichtung Antriebsvorrichtung und Aufzugvorrichtung

(57) Sicherungsvorrichtung (2) für Aufzugvorrichtun-
gen, die über einen Antrieb eine Kabine verfahren kön-
nen, umfassend: eine Kontrolleinheit (4) zur Kontrolle
des Antriebs (M) und/oder der Motorregelung (10) des
Antriebs, eine Sicherungseinrichtung (5) mit wenigstens
zwei Sensoren (6), welche in Abhängigkeit von einem
Zustand, insbesondere einem Schließzustand, zwischen

wenigstens zwei Schaltzuständen schaltbar sind. Um
Betriebskosten reduzieren zu können, umfasst die Si-
cherungseinrichtung und/oder die Kontrolleinheit einen
Controller (7), der dazu ausgebildet ist, die jeweiligen
Schaltzustände der Sensoren zu erkennen, und Daten
und/oder Kontrollsignale an die Kontrolleinheit zu über-
tragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherungsvorrich-
tung für Aufzugvorrichtungen nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 eine Antriebsvorrichtung für Aufzugvorrich-
tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 14 sowie eine
Aufzugvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs
15.
[0002] Bekannt sind aus dem Stand der Technik han-
delsübliche Sicherungsvorrichtungen für Aufzüge, wel-
che elektrische bzw. elektromechanische Kontakte und
Schalter verwenden, um den Verriegelungs- bzw.
Schließzustand einer Aufzugstür zu bestimmen. Die
Fahrt einer Aufzugskabine soll dabei nur zugelassen
werden, wenn sämtliche Türen verriegelt sind. Ist zum
Beispiel eine Aufzugstür blockiert und kann nicht ge-
schlossen werden, darf auch die Kabine ihre Fahrt nicht
fortsetzen. Um dies zu erreichen, öffnet bei handelsüb-
lichen Aufzugsvorrichtungen der entsprechende elektro-
mechanische Schalter an der Tür ein Schütz, welches in
den Arbeitskreis geschaltet ist und somit den Antrieb un-
mittelbar unterbricht, indem beispielsweise die Stromver-
sorgung des Antriebsmotors bzw. des Antriebskreises
durch das Schütz unterbrochen wird.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Sicherungs-
vorrichtung, eine Antriebsvorrichtung sowie eine Aufzug-
vorrichtung vorzuschlagen, bei denen die Betriebskosten
reduziert werden können und die gleichzeitig eine ver-
besserte Wartung ermöglichen.
[0004] Die Aufgabe wird, ausgehend vor einer Siche-
rungsvorrichtung, einer Antriebsvorrichtung sowie einer
Aufzugvorrichtung der eingangs genannten Art, durch
die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1, 14 und
15 gelöst.
[0005] Durch die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen
und Weiterbildungen der Erfindung möglich.
[0006] Dementsprechend zeichnet sich eine erfin-
dungsgemäße Sicherungsvorrichtung für Aufzugvorrich-
tungen, die über einen Antrieb eine Kabine verfahren
können, dadurch aus, dass die Sicherungseinrichtung
einen Controller umfasst, der dazu ausgebildet ist, die
jeweiligen Schaltzustände der Sensoren zu erkennen
und Daten und/oder Kontrollsignale an die Kontrollein-
heit zu übertragen. Die Sicherungsvorrichtung umfasst
dabei eine Kontrolleinheit zur Kontrolle des Antriebs und/
oder der Motorregelung des Antriebs. Bei einer derarti-
gen Kontrolleinheit kann es sich beispielsweise um eine
Liftsteuerung handeln. Kontrolle bedeutet im Sinne der
Erfindung eine Steuerung und/oder Regelung. Eine der-
artige Liftsteuerung empfängt beispielsweise Befehle
des entsprechenden Bedieners, der zum Beispiel vor
dem Aufzug wartet, und eine Taste betätigt, um den Auf-
zug zu rufen. Ferner empfängt die Lichtsteuerung Befeh-
le, welche Personen abgeben, die sich in der Kabine be-
finden und ein entsprechendes, anzufahrendes Stock-
werk per Tastendruck auswählen. Die Liftsteuerung bzw.
die Kontrolleinheit kann aber auch die Motorregelung des

Antriebsmotors bei regulärem Betrieb steuern (zum Bei-
spiel sanftes Anfahren, Abbremsen, Standby-Betrieb
usw.).
[0007] Ferner umfasst die Sicherungsvorrichtung eine
Sicherungseinrichtung nit wenigstens zwei Sensoren,
welche in Abhängigkeit von einem von den Sensoren zu
erfassenden Zustand, insbesondere von einem
Schließzustand, zwischen wenigstens zwei Schaltzu-
ständen schaltbar sind. Bei dem Schließzustand kann
es sich beispielsweise um den Schließzustand der Auf-
zugstür handeln. Denkbar ist aber beispielsweise auch,
dass ein Temperatursensor vorgesehen ist, der ab einer
bestimmten Grenztemperatur, beispielsweise der des
Motors, die Fahrt unterbricht. Eine besonders relevante
Anwendung ist jedoch die Erfassung der Verriegelung
bzw. des Schließzustandes der Aufzugstür.
[0008] Im Gegensatz zu elektromechanischen Schal-
tern, die geöffnet und geschlossen werden und somit die
Unterbrechung eines Stromkreises bedeuten, besitzen
Sensoren den Vorteil, dass diese regelmäßig lediglich
eine bestimmte physikalische Größe erfassen und da-
durch einen Stromkreis nicht unterbrechen müssen.
Elektromechanische Schalter bzw. Kontakte besitzen
darüber hinaus den Nachteil, dass beim Öffnen und
Schließen des Stromkreises selbst bei niederen Span-
nungen ein Funkenüberschlag erfolgen kann, der zu
leichten Brandstellen an den Kontakten führen kann. Kor-
rosionen an den Kontakten können die Folge sein sowie
folglich nicht leitende Stellen. Die entsprechenden Sen-
soren sind bei der erfindungsgemäßen Sicherungsvor-
richtung mit einem Controller verbunden, der ein Teil der
Sicherungseinrichtung ist. Der Controller kann somit die
entsprechenden Schaltzustände der Sensoren erken-
nen, also beispielsweise, ob eine Tür geschlossen ist
und die Verriegelung eingegriffen hat oder nicht. Ferner
ist der Controller im Stande, Daten und/oder Kontrollsi-
gnale an die Kontrolleinheit der Sicherungsvorrichtung
zu übermitteln. Bei derartigen Daten bzw. Kontrollsigna-
len kann es sich um Messwerte jeglicher Art handeln,
digitale oder analoge Signale, Befehle usw. Denkbar ist
auch die Übermittlung von Identifizierungscodes, bei-
spielsweise zur Identifizierung der Sensoren oder des
Controllers. Die Übertragung kann gegebenenfalls in
Form spezieller Protokolle erfolgen.
[0009] Besonders vorteilhaft ist an einer derartigen
Vorrichtung, dass die Sicherungseinrichtung auch über
die Kontrolleinheit überwacht werden kann und die ent-
sprechenden Signale oder Daten, die Auskunft über den
Status der Sensoren und somit über die Funktionsfähig-
keit des Auszugs geben, direkt an die Kontrolleinheit
übermittelt werden bzw. über die Kontrolleinheit unmit-
telbar überwacht werden können. Diese Maßnahme bie-
tet neue Möglichkeiten in Bezug auf die Wartungsmög-
lichkeiten. Zudem kann durch Überwachung der Kontrol-
leinheit die Wartungsanfälligkeit verringert werden.
[0010] Bei handelsüblichen Sicherheitskreisen mus-
sten diese ohnehin regelmäßig kontrolliert werden. Da
der Sicherheitskreis, um selbstständig funktionsfähig zu
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sein, gewissermaßen von den restlichen Baueinheiten
des Aufzugs völlig isoliert wurde, mussten dann, wenn
Fehler auftauchten und eine Wartung fällig wurde, alle
Bauteile dieses Sicherheitskreises einschließlich aller
elektromechanischer Sensoren einzeln kontrolliert wer-
den. Da ein solcher Sicherheitskreis sich naturgemäß
über die gesamte Länge des Aufzugs erstreckt, ist eine
solche Wartung besonders aufwändig. Durch die Ver-
wendung von Sensoren können deren Zustände und
Funktionsfähigkeit allerdings unmittelbar überwacht wer-
den. Diese ständige Überwachung kann bei der Erfin-
dung in besonders vorteilhafterweise direkt über die Kon-
trolleinheit bzw. Liftsteuerung erfolgen. Des Weiteren
wird auch ermöglicht, die Abschaltung unmittelbar über
die Liftsteuerung erfolgen zu lassen. Dadurch wird ins-
besondere auch eine besonders kompakte Bauweise er-
möglicht.
[0011] Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, dass
die Datenübertragung lediglich in einer Richtung vom
Controller zur Kontrolleinheit/der Liftsteuerung erfolgt.
Vielmehr ist auch ein Datenaustausch bei einer vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung möglich. In die-
sem Fall ist der Controller zum Empfang von Daten
und/oder Kontrollsignalen der Kontrolleinheit ausgebil-
det. Die Liftsteuerung kann dann auch Befehle oder Da-
ten an den Controller senden. Beispielsweise kann die
Kontrolleinheit den Status der Sensoren überprüfen und
somit auch bei Bedarf die Funktionsfähigkeit noch einmal
überprüfen.
[0012] Um die Sicherheit noch einmal erhöhen zu kön-
nen, umfasst die Kontrolleinheit eine Unterbrechungs-
vorrichtung zum Unterbrechen des Antriebs in Abhän-
gigkeit von Daten und/oder Kontrollsignalen des Control-
lers. Eine derartige Unterbrechungsvorrichtung kann bei-
spielsweise in Form eines Relais oder eines Schützes
vorliegen. Dieses Relais bzw. Schütz kann zum Beispiel
unmittelbar in den Antriebskreis geschaltet sein, über
den der Motor mit Strom versorgt wird. Denkbar ist grund-
sätzlich auch, dass die Kontrolleinheit direkt die Motor-
regelung anspricht und diese abschaltet, sodass eben-
falls die Fahrt des Aufzugs unverzüglich unterbrochen
wird. Ferner ist denkbar, dass die Motprregelung einen
speziellen Befehl vorsieht, der unmittelbar die Fahrt des
Aufzugs unterbricht und die Kontrolleinheit mit diesem
Befehl in einem solchen Fall die Motorregelung an-
spricht. Eine derartige Unterbrechung kann zum Beispiel
dann erfolgen, wenn eine der Türen nicht ordnungsge-
mäß verriegelt wurde oder blockiert ist und die Fahrt nicht
aufgenommen werden kann.
[0013] In besonders vorteilhafterweise können die
Sensoren in Reihe geschaltet sein. Eine derartige Schal-
tung entspricht damit einer UND-Schaltung, das heißt,
eine Unterbrechung unterbricht den gesamten Kreis.
Durch diese Maßnahme kann gegebenenfalls die Sicher-
heit erhöht werden.
[0014] Darüber hinaus kann die Sicherheitseinrich-
tung als Bussystem ausgebildet sein, wobei die Senso-
ren jeweils eine Elektronikeinheit aufweisen, welche an

den Bus angeschlossen ist, sodass die Schaltzustände
der Sensoren und/oder der Identifizierungsdaten der
Sensoren über den Bus abrufbar und/oder übertragbar
sind. Ein derartiger Bus ermöglicht insbesondere die
Übertragung und/oder den Austausch von Daten. Bei-
spielsweise können so auf Befehl Daten einzelner Sen-
soren unmittelbar ausgelesen werden. Denkbar ist
grundsätzlich ein bidirektional arbeitender Bus, bei dem
Daten gesendet und empfangen werden können. Grund-
sätzlich ist allerdings auch ein unidirektionaler Bus denk-
bar. Als Daten ist es möglich, die Schaltzustände zu über-
mitteln, es können aber auch Identifizierungsdaten der
Sensoren übertragen werden, welche Auskunft darüber
geben, um welchen Sensor es sich gerade handelt. Die
Identifizierungsdaten können beispielsweise auch
Adressierungen der einzelnen Sensoren sein. Hierdurch
wird auf eine besonders elegante Art und Weise ermög-
licht, auszulesen, welcher Sensor gerade einen be-
stimmten Zustand anzeigt. Ferner können Bussysteme
gegebenenfalls auch besonders schnell arbeiten und da-
durch gegebenenfalls auch die Sicherheit noch einmal
erhöhen.
[0015] Wie bereits ausgeführt wurde, ist denkbar, dass
die Sensoren selbst derartig ausgebildet sind, dass sie
an einem Bus angeschlossen werden können. Zu diesem
Zweck kann beispielsweise eine Elektronikeinheit im
Sensor integriert sein, der diese Ankopplung an den Bus
ermöglicht. Denkbar ist aber auch, dass die Sicherungs-
vorrichtung ein Bussystem umfasst, an welches die Kon-
trolleinheit und der Controller angeschlossen sind. Über
diesen Bus sind die Schaltzustände der Sensoren
und/oder Identifizierungsdaten der Sensoren abrufbar
und/oder übertragbar. Im vorherigen Fall, wenn die Sen-
soren selbst über eine Elektronikeinheit an den Bus an-
geschlossen sind, kann der Controller der Sicherungs-
vorrichtung gemäß der Erfindung entweder selbst wie-
derum in der Kontrolleinheit integriert sein, es ist aber
auch darüber hinaus denkbar, dass mehrere Controller
vorhanden sind, die gewissermaßen die Elektronikein-
heit der jeweiligen Sensoren bilden und darüber hinaus
die Ankopplung an den Bus ermöglichen.
[0016] Bei einer Ausführungsform der Erfindung kön-
nen die Sensoren beispielsweise wie folgt ausgebildet
sein: Es können eine Kontaktbrücke und ein Kontaktneh-
mer zur Aufnahme der Kontaktbrücke vorgesehen sein,
welche so angeordnet sind, dass der Schließzustand der
Aufzugstür durch Verbindung von Kontaktnehmer und
Kontaktbrücke bestimmbar ist. Der Detektionszustand
des Sensors hängt daher von der Annährung von Kon-
taktbrücke und Kontaktnehmer ab.
[0017] Ein Aufzug selbst besitzt im Allgemeinen zum
einen eine Kabine, welche zwischen einzelnen Stock-
werken bzw. Etagen verfahren werden kann. Die einzel-
nen Etagen besitzen jeweils Schachtöffnungen, in deren
Bereich die Kabine in einer Halteposition gefahren wer-
den kann, wenn diese die entsprechende Etage anfahren
soll. In dieser Halteposition wird dann.ein Zugang zur
Kabine ermöglicht. Dieser Zugang kann dadurch ermög-
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licht werden, dass die Aufzugtüren und geöffnet und
dann vor der Weiterfahrt wieder geschlossen und verrie-
gelt werden. Aufzugtüren können Schachttüren oder Ka-
binentüren sein. Die Schachttüren sind im Bereich der
Schachtöffnung am Schacht selbst befestigt bzw. ver-
fahrbar gelagert. Die Kabinentüren wiederum sind an der
Kabine befestigt und verfahrbar gelagert. Regelmäßig ist
einer Schachttür jeweils eine Kabinentür zugeordnet,
wobei beide in Halteposition überlappend (zumindest
teilweise überlappend) angeordnet sind. Diese können
meist synchron verfahren werden. Der entsprechende
Sensor ist beispielsweise dafür ausgebildet, zu überprü-
fen, ob die entsprechende Tür eines Aufzugs bzw. eines
Schachts offen oder geschlossen und verriegelt ist. Vor-
liegend ist es besonders vorteilhaft, den Sensor ähnlich
einer Steckverbindung auszubilden, sodass eine Kon-
taktbrücke in einen Kontaktschacht eingreifen kann. Zu-
dem ermöglicht diese Maßnahme eine mechanisch sehr
stabile Vorrichtung. Grundsätzlich kann der Sensor so
ausgebildet sein, dass die Kontaktbrücke mit spiel- oder
formschlüssig in den Schacht des Kontaktnehmers auf-
genommen wird.
[0018] Ferner ist die Kontaktbrücke so ausgebildet,
dass sie wenigstens ein Übertragungselement zur Über-
tragung eines optischen Signals umfasst. Hierdurch
kann insbesondere in vorteilhafterweise eine so genann-
te Fail-safe-Schaltung, also eine ausfallsichere Schal-
tung erreicht werden. Lediglich dann, wenn die Kontakt-
brücke durch entsprechende Verbindung mit dem Kon-
taktnehmer beim Schließen der Tür eine spezielle Posi-
tion erreicht hat, kann eine entsprechende Freigabe für
die Fahrt erteilt werden. Das Übertragungselement kann
so ausgebildet sein, dass die Übertragung des optischen
Signals auf eine spezielle Art und weise erfolgt, die nur
sehr schwer manipuliert werden kann (im Gegensatz zur
Lichtschranke) und auch nicht zufällig ohne Weiteres
realisiert wird.
[0019] Es bietet sich außerdem an, den Sender bzw.
den Empfänger am Kontaktnehmer anzuordnen. Die
Übertragung des Lichts über das Übertragungselement
kann dann lediglich über die Kontaktbrücke erfolgen.
Durch diese Ausbildung wird eine besonders kompakte
Bauweise ermöglicht.
[0020] Das Übertragungselement kann beispielsweise
eine Reflexionsfläche aufweisen. Denkbar ist aber auch,
dass das Übertragungselement ein optisches Medium
ist, das zur Lichtübertragung dient, beispielsweise ein
Lichtleiter. Der Sender kann beispielsweise als Leucht-
diode ausgebildet sein, der Empfänger wiederum als
Photodiode. Es handelt sich dabei um besonders zuver-
lässige, langlebige und günstige Standardelektronikbau-
teile. Denkbar ist im Übrigen auch, dass der Kontaktneh-
mer Übertragungselemente zur Übertragung des opti-
schen Signals umfasst. Der Sensor kann auch eine Elek-
tronikeinheit zur Auswertung des Empfängers umfassen,
welche dazu ausgebildet ist, die Auswertung des Emp-
fängers in einen der Schaltzustände und/oder in ein elek-
trisches Signal zu interpretieren. Dies bedeutet, dass die

Elektronikeinheit dazu ausgebildet ist, ein elektrisches
Signal zu erzeugen oder einen elektrischen Kontakt her-
zustellen. Da jedoch der mechanische Schließzustand
auf rein optischem Wege detektiert wird, bedeutet dies
in diesem Fall, dass nicht zwingend wieder eine Herstel-
lung eines mechanischen Kontaktes oder eines mecha-
nischen Öffnungszustandes notwendig ist, um ein elek-
trisches Signal zu erhalten. Denkbar ist beispielsweise,
dass das optische Signal den Empfänger, beispielsweise
eine Photodiode, durchschaltet und somit keine Unter-
brechung eines Stromkreises im Sinne eines geöffneten
Schalters notwendig ist.
[0021] Darüber hinaus ist denkbar, dass die Sensoren
als induktive oder kapazitive Sensoren ausgebildet sind.
Ein induktiv arbeitender Sensor misst ein Spannungs-
puls, der in Folge einer Induktion in einer Spule bzw.
einer Induktivität hervorgerufen wird. Diese Spannung
wird dann induziert, wenn sich die Spule/Induktivität zum
Beispiel an ein Magnetfeld nähert. Die zeitliche Änderung
des Magnetfeldes führt zu einem Spannungspuls, der
davon abhängig ist, wie schnell die Änderung des Ma-
gnetfeldes eintritt, wie stark diese Änderung ist usw. Dar-
über hinaus arbeitet ein kapazitiver Sensor durch Be-
stimmung einer Kapazität eines Probekondensators.
Beispielsweise wird die Kapazität des Kondensators
durch Änderung des Abstandes der Kondensatorplatten
oder durch Einbringen eines anderen Materials zwischen
die Kondensatorplatten geändert. Die Änderung der Ka-
pazität ist messbar und kann z.B. in Bezug auf einen
Schließzustand interpretiert werden. Denkbar ist auch,
dass eine derartige Anordnung auch bei induktivem und
kapazitivem Sensor gewählt wird, weil der ein Kontakt-
nehmer und eine Kontaktbrücke vorgesehen sind. Auch
induktiver und kapazitiver Sensor können die Vorteile ei-
nes optischen Sensors aufweisen, der einen Stromkreis
nicht zwingend unterbricht, im Gegensatz zu einem elek-
tromechanischen Schalter.
[0022] Es sind Ausführungsformen denkbar, wonach
trotz der Tatsache, dass eine Sicherheitseinrichtung vor-
handen ist, welche Sensoren aufweist, zusätzlich ein er-
ster Sicherheitskreis vorgesehen ist. Es kann sich dabei
um einen handelsüblichen Sicherheitskreis handeln. Ins-
besondere dann, wenn eine entsprechende Sicherungs-
vorrichtung nachgerüstet wird, ist es denkbar, dass zu-
sätzlich ein solcher erster Sicherheitskreis erhalten
bleibt. Insbesondere kann dieser erste Sicherheitskreis
auch elektromechanische Schalter aufweisen. Der erste
Sicherheitskreis kann daher die Funktionsweise aufwei-
sen, wonach er einen geschlossenen und einen geöff-
neten Leistungszustand aufweist sowie eine eigene Un-
terbrechungsvorrichtung zum Unterbrechen des An-
triebs in Abhängigkeit vom Leitungszustand des ersten
Sicherheitskreises.
[0023] Denkbar ist aber auch, dass der erste Sicher-
heitskreis an die Unterbrechungsvorrichtung der Kontrol-
leinheit, die beispielsweise in die Kontrolleinheit integriert
ist, angeschlossen ist. Diese Ankopplung an die Unter-
brechungsvorrichtung der Kontrolleinheit ermöglicht,
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dass der erste Sicherheitskreis unmittelbar an die Kon-
trolleinheit bzw. an die Liftsteuerung anknüpft. Hierdurch
kann der erste Sicherheitskreis wenigstens teilweise di-
rekt an der Kontrolleinheit überprüft werden, wobei
grundsätzlich jedoch bei der Verwendung von Sensoren
eine einfachere und detaillierte Überprüfung direkt an der
Kontrolleinheit möglich ist. Eine derartige Maßnahme,
dass ein erster Sicherheitskreis erhalten bleibt, bzw. an
eine Kontrolleinheit angeschlossen wird, ist insbesonde-
re bei der Nachrüstung bei einer solchen erfindungsge-
mäßen Sicherheitsvorrichtung denkbar.
[0024] Zur direkten Überprüfung kann ferner eine An-
zeigevorrichtung zur Anzeige des Schaltzustandes der
einzelnen Sensoren mit zuordnung der einzelnen Schalt-
zustände zu den entsprechenden Sensoren vorgesehen
sein. Gerade in dem Fall, wenn eine Störung vorliegt,
oder ein Sensor eine Unterbrechung anzeigt, kann un-
mittelbar und gegebenenfalls zentral, beispielsweise
auch an der Kontrolleinheit überprüft werden, welcher
Sensor betroffen ist. Zudem können auch andere Daten
angezeigt werden, die für den Sensor typisch sind, und
die beispielsweise Auskunft darüber geben, ob der Sen-
sor defekt ist oder ob tatsächlich beispielsweise ein au-
ßerplanmäßiger Zustand vorliegt, beispielsweise eine
Aufzugtür blockiert ist.
[0025] Ferner kann bei einem Sensor die Kommunika-
tion mit dem Controller über eine Modulation des Eigen-
widerstandes des Sensors erfolgen. Im Stromkreis kann
die Spannung bzw. die Stromstärke moduliert werden.
Diese Modulation trägt dann die Information, die bei der
Kommunikation übertragen werden soll. Denkbar ist zum
Beispiel ein Stromkreis, der in Reihe geschaltete Senso-
ren und einen (ebenfalls in Reihe dazu geschalteten)
Controller umfasst. Wird der Widerstand eines Sensors
bei in Reihe geschalteten Sensoren verändert, so ändert
sich die Stromstärke. Wird zum Beispiel eine Konstant-
stromquelle für den Stromkreis verwendet, so bewirkt ei-
ne Änderung des Widerstandes, dass die Spannung er-
höht werden muss, um die sich ergebende Abnahme der
Stromstärke, die durch den geringeren Widerstand zu-
nächst verursacht wird, auszugleichen. Die Modulation
kann also Träger der Information sein. Die Änderung von
Stromstärke bzw. Spannung ist messbar und kann dem-
entsprechend als Information interpretiert werden. Der
Controller wiederum kann bei einer Weiterbildung der
Erfindung dazu ausgebildet sein, die Kommunikation mit
Sensoren durch Modulation der Stromstärke bzw. der
Spannung durchzuführen. Diese Maßnahme kann durch
Änderungen von Widerständen oder entsprechenden
Änderungen bzw. Anpassungen von Spannung oder
Stromstärke erfolgen.
[0026] Bei der Reihenschaltung ist es insbesondere
vorteilhaft, wenn der Sensor einen niedrigen Durch-
gangswiderstand aufweist. Der Widerstand eines Sen-
sors kann beispielsweise im Bereich von 1 Ω (Ohm) bis
100 Ω, insbesondere im Bereich von 5 Ω bis 20 Ω, vor-
zugsweise kleiner als 10 Ω sein. Gerade bei einer Rei-
henschaltung ist es vorteilhaft, den Durchgangswider-

stand möglichst klein insbesondere kleiner als 10 Ω aus-
zulegen, damit keine zu große Spannung über dem Sen-
sor abfällt.
[0027] Dementsprechend zeichnet sich eine Antriebs-
vorrichtung für Aufzugvorrichtung, die über einen Antrieb
eine Kabine verfahren können mit einem Antriebsmotor
zum Verfahren der Kabine, dadurch aus, dass eine er-
findungsgemäße Sicherungsvorrichtung bzw, eine Aus-
führungsform der Erfindung vorgesehen ist.
[0028] Ferner zeichnet sich dementsprechend eine
Aufzugvcrrichtung, die über einen Antrieb eine Kabine
verfahren kann, mit einer Kabine und wenigstens einer
Aufzugstür zum Öffnen und/oder Verschließen der Ka-
bine sowie mit einer Sicherungsvorrichtung, wobei der
Antrieb einer Antriebsvorrichtung umfasst, dadurch aus,
dass die Antriebsvorrichtung bzw. die Sicherungsvor-
richtung erfindungsgemäß ausgebildet sind, bzw. gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung.

Ausführungsbeispiel:

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen näher dargestellt und werden nachfolgend
unter Angabe weiterer Einzelheiten und Vorteile näher
erläutert.
[0030] Im Einzelnen zeigen:

Figur 1 eine Antriebsvorrichtung gemäß der Erfin-
dung,

Figur 2 eine Antriebsvorrichtung mit einem Bussy-
stem gemäß der Erfindung,

Figur 3 eine Antriebsvorrichtung mit einem Bussy-
stem gemäß der Erfindung, bei dem die Sen-
soren unmittelbar an den Bus angekoppelt
sind,

Figur 4 eine schematische Darstellung zweier Con-
trollertypen.

[0031] Figur 1 zeigt eine Antriebsvorrichtung 1 mit ei-
nem Antriebskreis 2, in den ein Motor M zum Antrieb
einer Kabine geschaltet ist. Ferner umfasst die Antriebs-
vorrichtung einen ersten Sicherheitskreis 3 und eine Si-
cherungsvorrichtung 2. Diese Sicherungsvorrichtung 2
umfasst zum einen eine Kontrolleinheit bzw. Liftsteue-
rung 4 sowie eine Sicherungseinrichtung 5. Die Siche-
rungseinrichtung 5 wiederum umfasst Sensoren 6, näm-
lich optische Sensoren. Diese optischen Sensoren be-
stimmen den Verriegelungszustand der Aufzugtür. Fer-
ner sind die Sensoren 6 in Reihe geschaltet. Die Siche-
rungseinrichtung 5 umfasst ferner einen Controller 7.
Dieser Controller ist über eine Kommunikationsleitung 8
mit der Liftsteuerung 4 verbunden. Des Weiteren besitzt
die Liftsteuerung 4 weitere Input/Output- Schnittstellten
(I/O-Schnittstellen 9), sowie darüber hinaus eine Anbin-
dung an die Motorregelung 10. Zudem umfasst der erste
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Sicherheitskreis 3 elektromechanische Schalter 11.
Auch diese sind in Serie geschaltet und angeschlossen
an ein Schütz 12, das wiederum den Antriebskreis 2 un-
terbrechen kann.
[0032] Im Falle einer Nachrüstung könnte die Siche-
rungsvorrichtung 2 komplett nachgerüstet werden. So-
fern der erste Sicherheitskreis 3 erhalten bleiben soll,
kann dies, wie dargestellt, geschehen. In dem Falle, dass
einer der Sensoren 6 zum Beispiel einen Blockadezu-
stand anzeigt, meldet dies der Controller 7 unmittelbar
an die Liftsteuerung 4 die wiederum direkt den Motorreg-
ler 10 stoppt, sodass dieser den Motor M anhält. Über
die I/O-Schnittstelle 9 ist eine Ankopplung an einer An-
zeigevorrichtung möglich, sodass der entsprechende
Zustand auch dem Bediener oder dem Kontrollpersonal
angezeigt werden kann.
[0033] Figur 2 zeigt eine ähnliche Antriebsvorrichtung
101 mit einem Antriebskreis N, der einen Motor M um-
fasst. Zudem ist immer noch ein erster Sicherheitskreis
103 vorhanden, bei dem elektromechanische Schalter
111 in Serie geschaltet sind. Diese steuern ein Schütz
112 an, das dazu ausgebildet ist, den Antriebskreis N zu
unterbrechen. Außerdem ist eine Sicherungsvorrichtung
102 vorgesehen, die wiederum eine Sicherungseinrich-
tung 105 aufweist. Diese wiederum besitzt mehrer opti-
sche Sensoren 106 welche in Reihe geschaltet sind so-
wie einen ebenfalls in Reihe geschalteten Controller 107.
Der Controller 107 ist auch in diesem Fall mit der Lift-
steuerung 104 verbunden. Die Liftsteuerung 104 wieder-
um besitzt eine Verbindung zum Motorregler 110, der im
Antriebskreis N verschaltet ist.
[0034] Im Unterschied zur Vorrichtung gemäß Figur 1
ist vorliegend in Figur 2 jedoch ein Bussystem 108 vor-
handen. An dieses Bussystem ist die Liftsteuerung 102
angeschlossen. Die Liftsteuerung 102 kann beispiels-
weise als Master fungieren. Ebenfalls an das Bussystem
108 angeschlossen ist der Controller 107, dessen Elek-
tronikeinheit zum Anschluss an ein Bussystem entspre-
chend ausgebildet ist. Darüber hinaus sind an das Bus-
system 108 mehrere I/O-Schnittstellen 109 angeschlos-
sen, welche beispielsweise zur Ausgabe von Daten an
eine Anzeigevorrichtung vorgesehen sein können, An-
sonsten entspricht die Wirkungsweise der Sicherungs-
vorrichtung 102 in Figur 2 der Wirkungsweise der Siche-
rungsvorrichtung 2 in Figur 1.
[0035] Figur 3 wiederum zeigt eine Antriebsvorrich-
tung 201 mit einem Antriebskreis 202 und einem Motor
M für die Kabine. Ein erster Sicherheizskreis ist bei dieser
Vorrichtung nicht mehr vorhanden. Des Weiteren existie-
ren bei der in Figur 2 gezeigten Antriebsvorrichtung auch
keine elektromechanischen Kontakte oder elektrome-
chanische Schalter mehr. Zentral ist bei der Vorrichtung
gemäß Figur 3 die Liftsteuerung 204 die wiederum an
den Motorregler 210 ankoppelt, der auch unmittelbar den
Antrieb des Motors abschalten kann.
[0036] Die Liftsteuerung 204 wiederum ist ebenfalls an
ein Bussystem 208 angebunden. Die Liftsteuerung 204
fungiert als Master des Bussystems, die anderen, ange-

schlossenen Komponenten als Slave. Dementspre-
chend sind eine Reihe von Sensoren, insbesondere op-
tische Sensoren 206 vorgesehen, die an das Bussystem
angeschlossen sind. Dementsprechend umfasst die Si-
cherungsvorrichtung gemäß Figur 3, die Sicherungsvor-
richtung 202, die Liftsteuerung 204, das Bussystem 208
und die Sensoren 206. Im vorliegenden Fall ist der Con-
troller so ausgebildet, dass Einzelcontroller in den jewei-
ligen Sensoren 206 integriert sind, wobei die einzelnen
Controller wiederum an das Bussystem ankoppelbar
sind. Denkbar ist darüber hinaus, dass die Sensoren 206
so ausgebildet sind, dass lediglich eine Elektronikeinheit
zur Ankoppelung an den Bus 208 vorgesehen sind, wäh-
rend der Controller zentral in die Kontrolleinheit 204 in-
tegriert ist und ebenfalls über den Bus angesprochen
wird. Des weiteren sind an den Bus 208 Input/Output-
Schnittstellen 209 angebunden. Im Übrigen entspricht
die Funktionsweise der Vorrichtung gemäß Figur 3 de-
nen gemäß Figur 1 und Figur 2, wobei hier die Abschal-
tung direkt über die Motorregelung 2C4 erfolgt.
[0037] Figur 4 zeigt exemplarisch, wie entsprechende
Controller angebunden sein können. Die Darstellung A
zeigt einen Controller, der unmittelbar am Sensor ange-
bunden ist und des Weiteren an ein Interface angebun-
den ist, das Interface ist Teil der Übertragungs- bzw.
Kommunikationseinrichtung, mit der über eine Kommu-
nikationsleitung entweder an die Liftsteuerung bzw. die
Kontrolleinheit angeknüpft werden kann bzw. die direkt
an das Bussystem über das Interface angeschlossen ist.
Ein Controller gemäß Darstellung B ist direkt an eine In-
put/Output-Schnittstelle angeknüpft, die mit einem ande-
ren Gerät, beispielsweise einer Anzeige verbunden sein
kann, sowie ferner mit einem Interface, dass über ein
Protokoll ebenso Daten weiterleiten kann, also beispiels-
weise direkt über eine Datenleitung an die Liftsteuerung
oder Kontrolleinheit sowie gegebenenfalls auch an ein
Bussystem zur Übermittlung.

Bezugszeichenliste:

[0038]

1 Antriebsvorrichtung

2 Sicherungsvorrichtung

3 erster Sicherheitskreis

4 Liftsteuerung/Kontrolleinheit

5 Sicherheitseinrichtung

6 Sensor

7 Controller

8 Kommunikationsleitung
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9 Input/Output-Schnittstelle

10 Motorregler

11 elektromechanischer Kontakt

12 Schütz

101 Antriebsvorrichtung

102 Sicherungsvorrichtung

103 erster Sicherheitskreis

104 Liftsteuerung/Kontrolleinheit

105 Sicherheitseinrichtung

106 Sensor

107 Controller

108 Bus

109 Input/Output-Schnittstelle

110 Motorregler

111 elektromechanischer Kontakt

112 Schutz

201 Antriebsvorrichtung

202 Sicherungsvorrichtung

204 Liftsteuerung

206 Sensor mit Busanbindung

208 Bus

209 I/O-Schnittstelle mit Busanbindung

210 Motorregler

A Controller

B Controller

M Antriebsmotor

N Antriebskreis

Patentansprüche

1. Sicherungsvorrichtung (2, 102, 202) für Aufzugvor-

richtungen, die über einen Antrieb (M) eine Kabine
verfahren können, umfassend:

- eine Kontrolleinheit (4, 1C4, 204) zur Kontrolle
des Antriebs und/oder der Motorregelung (10,
110, 210) des Antriebs,
- eine Sicherungseinrichtung (5, 105, 208) mit
wenigstens zwei Sensoren (6, 106, 206), welche
in Abhängigkeit von einem Zustand, insbeson-
dere einem Schließzustand, zwischen wenig-
stens zwei Schaltzuständen schaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
einrichtung und/oder die Kontrolleinheit einen Con-
troller (7, 107) umfasst, der dazu ausgebildet ist, die
jeweiligen Schaltzustände der Sensoren zu erken-
nen, und Daten und/oder Kontrollsignale an die Kon-
trolleinheit zu übertragen.

2. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Controller zum Empfang von Daten und/oder
Kontrollsignalen der Kontrolleinheit ausgebildet ist.

3. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontrolleinheit eine Unterbrechungsvorrichtung
zum Unterbrechen des Antriebs in Abhängigkeit von
den Daten und/oder Kontrollsignalen des Controllers
umfasst.

4. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoren in Reihe geschaltet sind.

5. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sicherheitseinrichtung als Bussystem (208) ausge-
bildet ist, wobei die Sensoren (206) jeweils eine Elek-
tronikeinheit aufweisen, welche an den Bus ange-
schlossen ist, sodass die Schaltzustände der Sen-
soren und/oder Identifizierungsdaten der Sensoren
über den Bus abrufbar und/oder übertragbar sind.

6. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Bussystem (108) vorhanden ist, an welches die Kon-
trolleinheit(104) und der Controller (107) ange-
schlossen sind, sodass die Schaltzustände der Sen-
soren und/oder Identifizierungsdaten der Sensoren
über den Bus abrufbar und/oder übertragbar sind.

7. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einer der Sensoren eine Kontaktbrücke
und einen Kontaktnehmer zur Aufnahme der Kon-
taktbrücke umfasst, welche so angeordnet sind,
dass der Schließzustand der Aufzugstür durch Ver-

11 12 



EP 2 604 563 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bindung von Kontaktnehmer und Kontaktbrücke be-
stimmbar ist, wobei der Sensor als optischer Sensor
ausgebildet ist, der einen Sender zum Senden eines
optischen Signals und einen Empfänger zum Emp-
fangen des optischen Signals umfasst, wobei der
Sender und der Empfänger am Kontaktnehmer an-
geordnet sind und die Kontaktbrücke wenigstens ein
Übertragungselement zur Übertragung des opti-
schen Signals umfasst.

8. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einer der Sensoren als induktiver oder
kapazitiver Sensor ausgebildet ist.

9. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster Sicherheitskreis (3, 103) vorgesehen ist, der
einen geschlossenen und einen geöffneten Lei-
tungszustand aufweist und der eine eigene Unter-
brechungsvorrichtung (12, 112) zum Unterbrechen
des Antriebs in Abhängigkeit vom Leitungszustand
des ersten Sicherheitskreises umfasst und/oder an
die Unterbrechungsvorrichtung der Kontrolleinheit
angeschlossen ist.

10. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Sicherheitskreis wenigstens einen elektro-
mechanischen Schalter (11, 111) umfasst.

11. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Anzeigevorrichtung zur Anzeige des Schaltzu-
standes der einzelnen Sensoren mit Zuordnung der
einzelnen Schaltzustände zu den entsprechenden
Sensoren vorgesehen ist.

12. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Controller dazu ausgebildet ist, die Kommunika-
tion mit den Sensoren durch Modulation der Strom-
stärke und/oder der Spannung vorzunehmen.

13. Sicherungsvorrichtung nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sensor dazu ausgebildet ist, zur Kommunikation
mit dem Controller eine Modulation seines Eigenwi-
derstandes vorzunehmen.

14. Antriebsvorrichtung für Aufzugvorrichtungen, die
über einen Antrieb eine Kabine verfahren können,
mit einem Antriebsmotor zum Verfahren der Kabine,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Sicherungs-
vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che vorhanden ist.

15. Aufzugvorrichtung, die über einen Antrieb eine Ka-

bine verfahren kann, mit einer Kabine und wenig-
stens einer Aufzugtür zum Öffnen und/oder Ver-
schließen der Kabine, sowie mit einer Sicherungs-
vorrichtung, wobei der Antrieb eine Antriebsvorrich-
tung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebsvorrichtung und/oder die Sicherungsvor-
richtung nach einem der vorgenannten Ansprüche
ausgebildet ist.
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